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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Institutionen und Volksrechte

Parlamentsmandat

Verschiedene erfolglose Vorstösse hatten in der Vergangenheit eine
Offenlegungspflicht der Einkünfte und Entschädigungen der Parlamentarier gefordert,
so zuletzt 2012 und 2011. Ebenfalls auf verbesserte Transparenz zielte eine
parlamentarische Initiative Moret (fdp, VD). Allerdings soll auf eine Offenlegung des
genauen Betrages verzichtet werden. Im Register mit den Interessenbindungen müsste
nur jeweils angegeben werden, ob eine Tätigkeit über dem Betrag von CHF 1'000 pro
Jahr  liegt und infolgedessen als entschädigt gilt oder ob es sich um ein ehrenamtliches,
geringfügig entschädigtes Engagement handelt. Im Berichtjahr äusserten sich beide
Staatspolitischen Kommissionen zum Vorstoss, wobei sich die nationalrätliche
Arbeitsgruppe mit 12 zu 9 Stimmen für, die ständerätliche aber mit 5 zu 3 Stimmen
dagegen aussprach. Während die eine Seite die Angaben als sinnvolle Ergänzungen
wertete, sah die andere Seite keinen Handlungsbedarf, weil damit keine brauchbaren
Zusatzinformationen geschaffen, sondern lediglich voyeuristische Interessen befriedigt
würden. 1

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 11.11.2013
MARC BÜHLMANN

Weil die ständerätliche SPK im Gegensatz zu ihrer Schwesterkommission 2013 der
parlamentarischen Initiative Moret (fdp, VD) keine Zustimmung gab, kam das Begehren
in der Sommersession in den Nationalrat. Die Initiantin forderte mehr Transparenz
bezüglich der Einkünfte und Entschädigungen der Parlamentarierinnen und
Parlamentarier. Sie wollte, dass im Register der Interessenbindungen Tätigkeiten
aufgeführt werden, die mit mehr als CHF 1'000 pro Jahr entschädigt werden.
Ehrenamtliche Tätigkeiten hätten bewusst nicht deklariert werden müssen. Die SPK des
Ständerates hatte ihre Ablehnung damit begründet, dass die vorgesehene Lösung nicht
befriedigend sei, da lediglich zwischen ehrenamtlichen und nicht-ehrenamtlichen
Tätigkeiten unterschieden werden könne, über deren Umfang aber keine Klarheit
herrschen würde. Zudem wurde die Praktikabilität der Lösung angezweifelt und volle
Transparenz in diesem Bereich an und für sich hinterfragt. Die Mehrheit in der grossen
Kammer folgte diesen Argumenten und gab der Initiative mit 109 zu 77 Stimmen keine
Folge. 2

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 02.06.2014
MARC BÜHLMANN

Es gebe Parlamentsmitglieder, «die lieber an einem Rettungspaket für sich selber
arbeiten», statt das Land aus der Corona-Krise zu bringen, kritisierte der Sonntags-
Blick Mitte April 2020. Stein des medialen Anstosses war die bei der
Verwaltungsdelegation platzierte Forderung einzelner Parlamentarierinnen und
Parlamentarier, trotz abgebrochener Frühlingssession und ausgefallener
Kommissionssitzungen Taggelder auszubezahlen. Als «ziemlich dreiste Forderung»
bezeichnete der Tages-Anzeiger diese Anfrage. Es sei eine «Frage des Charakters»:
Politikerinnen und Politiker müssten sich vielmehr solidarisch zeigen und auf einen Teil
ihres Lohnes verzichten – zugunsten von Menschen, die wirklich um ihre Existenz
bangen müssten, so der Kommentar.
Ebendiese Forderung stellte dann Lukas Reimann (svp, SG) in der ausserordentlichen
Session Anfang Mai 2020 in Form eines Ordnungsantrags. Konkret verlangte er vom
Nationalrat, auf die Hälfte der Taggelder aus der anstehenden Sondersession zu
verzichten, um ein Zeichen der Solidarität zu setzen. Dies sei zudem eine Möglichkeit,
wenigstens einen ganz kleinen Teil der in dieser Session beschlossenen Ausgaben
einzusparen, und könne auch als Beweis der «Volksnähe des Parlaments» gedeutet
werden. Mit 126 zu 49 Stimmen bei 13 Enthaltungen wurde der Ordnungsantrag
abgelehnt. Die Zustimmung kam vorwiegend aus der SVP-Fraktion; Ja-Voten und
Enthaltungen gab es aber auch in allen anderen Fraktionen. 

Die Sonntags-Zeitung bezeichnete es als «erstaunlich, wer den Antrag alles abgelehnt
hat». Zwar seien die Führungskräfte der SVP hinter dem Solidarbeitrag gestanden,
zudem habe es bei der SP immerhin vier und bei den Grünen eine Ja-Stimmen gegeben,
betonte die Zeitung. «Viele bekannte Politiker [...], selbst solche, die bei den
Superreichen gerne eine Sondersteuer eintreiben möchten», hätten allerdings gegen
die rund CHF 132'000 gestimmt, die mit Annahme des Ordnungsantrags eingespart

ANDERES
DATUM: 04.05.2020
MARC BÜHLMANN
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worden wären. Selbst bei der SVP hätten einige Fraktionsmitglieder ein Nein eingelegt.
Die meisten Nationalrätinnen und Nationalräte seien wohl der Meinung gewesen, dass
sie mit «rund 70'000 Franken pro Jahr» nicht «übertrieben viel» verdienten, so die
Sonntags-Zeitung. Vor der Abstimmung hatte Nationalratspräsidentin Isabelle Moret
(fdp, VD) überdies darauf hingewiesen, dass die Forderung von Lukas Reimann nicht als
Ordnungsantrag hätte eingereicht werden dürfen, weil sie einen Gesetzestext tangiere.
Es müsse also vielmehr eine parlamentarische Initiative eingereicht werden. Sie lud
deshalb die Nationalrätinnen und Nationalräte ein, «à rejeter la motion d'ordre
Reimann Lukas, car elle viole la loi». Natürlich sei es jedem Parlamentsmitglied
trotzdem freigestellt, einen Teil der eigenen Taggelder zu spenden, schloss Moret. Ob
und wer dies in der Folge getan hat, war freilich nicht mehr Gegenstand medialer
Recherche. 3

Parlamentsorganisation

In der Sommersession 2018 schritten die Räte zur Differenzbereinigung bei der
Sammelvorlage zu den verschiedenen Änderungen des Parlamentsrechts. Zu reden gab
dabei die vom Ständerat angepasste Regelung zur Offenlegung von bezahlten oder
ehrenamtlichen Mandaten. Die SPK-NR schlug vor, hier einen Richtwert einzusetzen,
um unterscheiden zu können, ob ein Mandat ehrenamtlich oder bezahlt ist:
Nichtberufliche Mandate, für die pro Jahr inklusive Spesen nicht mehr als CHF 12'000
ausbezahlt werden, gälten als ehrenamtlich. Es gehe aber nicht darum, so
Kommissionssprecher Matthias Jauslin (fdp, AG), dass man die konkret erhaltenen
Beträge ausweisen müsse, sondern nur darum, anzugeben, ob man ehrenamtliche oder
bezahlte Mandate habe. Dies ging freilich einer Minderheit Rutz (svp, ZH) zu weit.
Gregor Rutz warnte, dass dies das Einlasstor für Forderungen nach völliger Transparenz
aller Entschädigungen sei, die man als Parlamentsmitglied erhalte. Der
Minderheitsantrag auf Streichung des gesamten Passus – inklusive der
Deklarationspflicht zur Unterscheidung des ehrenamtlichen vom bezahlten Engagement
– wurde in der Folge äusserst knapp mit 93 zu 92 Stimmen angenommen. 
Hinsichtlich des Obligatoriums für Abstimmungen zu Einigungsanträgen entschied sich
die grosse Kammer diskussionslos für Festhalten. Der Ständerat hatte die Forderung für
ein solches Obligatorium abgelehnt. Für Diskussionen sorgte sodann die ständerätliche
Idee, den Bundesrat zu verpflichten, bei jeder Gesetzesvorlage zu überlegen, ob das
Gesetz zeitlich befristet werden könnte. Diese auf eine parlamentarische Initiative Vogt
(svp, ZH; Pa.Iv. 16.437) zurückgehende Forderung wurde von einer Minderheit Barrile
(sp, ZH) bekämpft und auch vom Bundesrat – vertreten durch Bundeskanzler Walter
Thurnherr – als aufwändig und nicht sehr zielführend zur Ablehnung empfohlen. Mit 145
zu 42 Stimmen folgte der Nationalrat aber seiner Kommissionsmehrheit. Dies tat er
auch bezüglich des Antrags der Streichung der vom Ständerat eingefügten Forderung,
bei Erlassentwürfen die Folgen für Auslandschweizerinnen und -schweizer
abzuschätzen. Mit 144 zu 39 Stimmen wurde ein Minderheitsantrag Moret (fdp, VD)
abgelehnt, der den ständerätlichen Vorschlag aufnehmen wollte.
Die Verordnung wurde vom Nationalrat entsprechend den Änderungen des Ständerats
gutgeheissen. 
Die grosse Kammer hatte anschliessend auch noch über ihr Geschäftsreglement zu
beraten. In einer zweiten Lesung gab vor allem die Frage der Sitzungszeiten zu
diskutieren. Ein Minderheitsantrag Barrile (sp, ZH), die Ratssitzungen nicht um 8.00
Uhr, sondern um 8.15 Uhr zu beginnen, scheiterte aber auch in der zweiten Lesung
ebenso wie ein Minderheitsantrag der SVP, aus Kostengründen ganz auf den Freitag in
der letzten Sessionswoche zu verzichten. 

Während die Verordnung und das Geschäftsreglement somit bereit waren für die
Schlussabstimmungen, musste das Gesetz noch einmal zurück in den Ständerat, der in
den drei verbleibenden gewichtigen Fragen auf Festhalten entschied. Die kleine
Kammer pochte also darauf, dass Parlamentsmitglieder ausweisen müssen, ob sie
ehrenamtliche oder entgeltliche Mandate ausüben, lehnte eine obligatorische
Abstimmung bei Einigungsanträgen nach wie vor ab und wollte eine Abschätzung der
Folgen von Erlassentwürfen auf Schweizerinnen und Schweizer, die im Ausland leben. 

Die Differenzen wurden dann schliesslich in der gleichen Session ausgeräumt. Während
der Nationalrat bei den Fragen nach mehr Transparenz beim Ausweisen der Mandate
sowie bei der Folgeabschätzung für Auslandschweizerinnen und -schweizer einlenkte,
gab der Ständerat bei der Frage nach namentlichen Abstimmungen bei
Einigungsanträgen nach. 

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 15.06.2018
MARC BÜHLMANN
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Bei den Schlussabstimmungen stiessen Gesetz und Verordnung in beiden Kammern auf
Opposition von rechts. Mit 124 zu 86 Stimmen bei 6 Enthaltungen (Gesetz) bzw. 126 zu
70 Stimmen bei 2 Enthaltungen (Verordnung) passierten die Änderungen die grosse
Kammer aber doch deutlich. Und auch in der kleinen Kammer waren die Mehrheiten
klar: 36 zu 8 Stimmen, bzw. 37 zu 7 Stimmen und eine Enthaltung. Die Änderungen des
Geschäftsreglements des Nationalrats wurden von diesem mit 196 zu 1 Stimme (bei 1
Enthaltung) angenommen. 4

1) Medienmitteilungen SPK-N vom 28.5.13 und SPK-S vom 12.11.13; Pa.Iv. 12.423
2) AB NR, 2014, S. 796 f. ; Bericht SPK-NR
3) AB NR, 2020, S. 442 ff.; So-Bli, 19.4.20; TA, 20.4., 21.4.20; SoZ, 10.5.20
4) AB NR, 2018, S. 1189; AB NR, 2018, S. 823 ff.; AB SR, 2018, S. 515; AB SR, 2018, S. 588; BBl. 2018, S. 3503 ff.; AZ, LZ, NZZ,
SGT, 29.5.18; SGT, 31.5.18; AZ, SGT, 4.6.18; NWZ, 12.6.18
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